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Probennahmestandorte - Acker-, Wiesen-, Weideboden
Stand:2005

Landesgrenze

Ackerland
Grünland

Niederschlag in mm
am 04. - 05. Mai 1986

#S 0.1 - 5
#S 5 - 20
#S 20 - 50

BodenDauerbeobachtungsFlächen

$T Ackerboden

$T Wiesen-, Weideboden

Einheit in kg Trockenmasse12 Bq/kg

IMIS - Bodenprobennahmestandorte

$ Ackerboden

$ Wiesen-, Weideboden

Einheit in kg Trockenmasse12 Bq/kg

Nachdruck und Vervie lfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Die Angaben und Darstellung in dieser Karte  erfolgen ohne Gewähr für deren Vollständigkeit,
Richtigkeit und kartografische Fehlerfreiheit.
Die Karte dient ausschließlich zur orientierenden Information und ersetzt keinesfa lls
die Notwendigkeit, die  tatsächlichen Verhältnisse bei den zuständigen Stellen zu erheben.


